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Sur la proposition de M C. Jegher, ingénieur. auteur de la
note ci-dessus, les deux propositions suivantes ont été adoptées a
une forte majorité par la société zurichoise des ingénieurs et
architectes : |

1° Le Comité de la société zurichoise des ingénieurs et archi-
tectes est chargé d’intercéder aupres du Conseil d’école fédéral
pour qu'une décision ne soit prise au sujet de la création dune
classe de géomeétres au Polytechnikum, avant que la société des
Anciens polytechniciens, ainsi que la société suisse des ingénieurs
et architectes ne se soient prononcées sur cette si importante question.

20 Le Comité est chargé de demander au Comité central de
bien vouloir, conjointement avec la société des Anciens polytech-
niciens, étudier & fond cette question si importante, en ’examinant
au point de vue pratique, et transmettre au Consell de 1’école
polytechnique ses. propositions et voeux.

Zur Aufklarung.

Der Vortrag von Herrn Professor Bischlin im Zircher In-
genieur- und Architekten-Verein iiber die vorbereitenden Maf3-
nahmen zur Grundbuchvermessung hat einer Diskussion im Schofse
dieses Vereins iiber die Ausbildung der Geometer gerufen. Der
Verein Schweizerischer Konkordatsgeometer hat sich seit einigen
Jahren mit dieser Frage beschiftigt und es hat in der Folge die
Hauptversammlung vom Jahre 1908 in St. Gallen beschlossen, es
sei eine Kingabe an den h. Bundesrat zu richten, in dem Sinne,
.es mochte anldflich der Organisation des Grundbuch- und Ver-
messungswesens nebst einheitlichen Vorschriften twber die Ver-
messungsarbeiten auch ein - einheitliches Priifungs-Reglement zur
Erlangung eines Einheitspatentes fiir das ganze Gebiet der Eid-
genossenschaft aufgestellt werden und zwar entsprechend den neu-
zeitlichen Anforderungen an ein tiichtiges Fachpersonal und es
mochten die hiezu dienlichen Bildungsstitten geschaffen werden.“

Die Eingabe ist an den Bundesrat abgegangen und von dem-
selben dem Justizdepartement und von letzterem dem eidg. Schul-
rat zur Berichterstattung iiberwiesen worden. Seither hat sich
auch die eidg. Kommission fiir die Aufstellung einer Vermessungs-
instruktion mit der Angelegenheit befal3t und ist zu dem Vor-
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schlage gekommen, als Vorbedingung zum Eintritt in die Fach-
schule fir Geometerausbildung die Maturitit zu verlangen.

Das ist der gegenwirtige Stand der Frage, soweit wir den-
selben verfolgen konnten; ob-und in welchem Sinne sich der eidg.
Schulrat dariiber ausgesprochen, wissen wir nicht, nur das eine
ist sicher, dafl das Postulat der Maturitit als notwendige Konse-
quenz die Fachausbildung an der Hochschule fordert.

Dals die gegenwirtige allgemeine Vorbildung eine unge-
niigende ist, ist eine Tatsache, der von Kkeiner Seite ernstlich
widersprochen wird, ebenso dafl die kiinftige Stellung des Ka-
tastergeometersals Vermessungsbeamter Anforderungen
an das Personal stellt, denen mit einer Sekundarschulbildung nicht
Geniige geleistet werden kann. Die Forderung einer Hoehschul-
bildung der Geometer ist nicht neu, sie ist auch nicht vom Verein
Schweizerischer Konkordatsgeometer zuerst aufgestellt worden. Die
Hochschulbildung wurde vor 30 Jahren schon als dringlich erklirt
von Professor W. Jordan in Karlsruhe, spiiter in Hannover, dem
Verfasser des allgemein bekannten Handbuches der Geodisie, von
Professor Dr. Nagel am Polytechnikum in Dresden, der aus dem
Gehiillfenstande hervorgegangen die ganze Stufenleiter bis zum
Mitgliede der internationalen Kommission fiir Erdmessung durch-
laufen, und von Professor Dr. Bauernfeind in Miinchen,

Gegenwiirtig ist der Besuch einer Hochschule vorgeschrieben
fir die ,behordlich autorisierten Zivilgeometer“ in Osterreich (finf
Semester), fiir die ,Katastergeometer“ in Bayern (sechs Semester
Polytechnikum Miinchen), die ,Landmesser” in Preuffen (mindestens
vier Semester landwirtschaftliche Akademie in Bonn-Poppelsdorf
oder Berlin), die , Vermessungsingemieure“ in Mecklenburg und in
Sachsen (sechs Semester Studium und zwei Jahre Praxis). Ehbenso
ist am Polytechnikum in Karlsruhe ein viersemestriger Kurs fir
Geometer eingerichtet. In Wiirttemberg hat erst in jingster Zeit
eine Erweiterung der bis jetzt der Baugewerkschule angegliederten
Geometerabteilung stattgefunden, gewissermalien als Abschlags-
zahlung an die wiirttembergischen Geometer, welche in ihrer grofSen
Mehrzahl Maturitit und Hochschule verlangen.

Diese Angaben werden es verstindlich machen. daB nicht
eine ungesunde oder ungerechtfertigte Streberei zu den Ent-
schlieBungen des V. 8. K. G. gefithrt hat, sondern die Uberzeugung,
dall den erhohten Anforderungen der Neuzeit an die allgemeine
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Bildung und das technische Wissen und Konnen nur durch eine
entsprechend ausgebaute allgemeine und spezielle Aushildung Ge-
niige geleistet werden kann. Ebenso erklirlich wird es jedem
Unbefangenen sein, dal der V. S. K. G. den jetzigen Zeitpunkt
der Unifikation des Vermessungswesens beniitzt, um an die For-
derung der Einheitlichkeit der Arbeiten auch diejenige der Aus-
bildung zu stellen. Sind einmal die Verhéltnisse neu geordnet,
wird es sehr schwierig sein, in absehbarer Zeit eine Revision der-
selben - durchzusetzen. Statt nur etappenweise vorzugehen, wie es
zuniichst in der Absicht bedichtiger, ilterer Mitglieder des Vereins
lag, hat sich die Mehrheit entschlossen, das Ziel, das notwendig
einmal erreicht werden mufy, die akademische Bildung des
Geometers, in einem einzigen grolien Schritte anzustreben.

Nun werden die Vermessungsingenieure gegen die Geometer
ausgespielt und ein Gegensatz zu schaffen versucht, der tatsiichlich
gar nicht besteht und noch weniger bestehen mulf.

Herr H. St. hat in Nr. 26, Band LIV der . Schweiz. Bau-
zeitung®, die Angsicht ausgesprochen, dafs der gegenwirtige Studien-
plan fiir Vermessungsingenieure am Polytechnikum eigens der neuen
schweizerischen Vermessungsverhiltnisse wegen vom Bunde ge-
schaffen worden sei. Diese Auffassung vermogen wir nicht zu
teilen, sondern halten dafiir, es sei eine Schule fiir Geoditen
eingerichtet worden, welchen die hoheren Aufgaben der schweiz.
Landesvermessung mit Ausschluls der Katastervermessungen und
der dazu gehirenden Triangulationen vierter Ordnung zugewiesen
werden sollen. Wir sind auch damit einverstanden, daf sich diese
Geodéten zu der oft penibeln Kleinarbeit des Katasters nicht hinzu-
driingen und sich ofters auch nicht dazu eignen werden. Aber
die von der Redaktion aufgestellte Behauptung, daly die Kataster-
vermessung zu einer ,mehr handwerklichen Berufsart® gehore, die -
aulber der Triangulation keine wissenschaftliche Behandlung er-
fordere, mochten wir mit bestimmter Entschiedenheit zuriickweisen.

Um naheliegende Beispiele herauszugreifen, erinnern wir an
die gegenwiirtig in der Ausfithrung begriffenen Stadtvermessungen
von Ziirich, Luzern und Basel, die von deutschen Fachminnern
ersten Ranges nach Organisation und Durchbildung als musterhaft
bezeichnet werden. Zugegeben sei, daf} bei diesen ausgedehnten
Arbeiten manches peinlich genaue Kleinzeug zu bewiltigen ist,
das an die Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue des Arbeiters mehr
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Anforderungen stellt, als an sein theoretisches Wissen, Dasselbe
ist aber auch bei andern, ja bei allen andern wissenschaftlichen
Berufen, wenn auch vielleicht nicht in so ausgiebigem Male der
Fall. wie sich Jeder Ingenieur-Assistent erinnern wird, der lange
Wochen Querprofile aufgenommen, aufgetragen und dann plani-
metriert, oder heliographierte Situationspléine . bemalt hat. Und
doch ordnen sich diese bescheidenen Verrichtungen in ein groles,
wissenschaftlich aufgebautes Ganze ein und besitzen einen um so
hoher zu veranschlagenden innern Wert, je mehr der sie Aus-
fithrende in Ziel und Zweck des Ganzen einzudringen be-
fihigt ist.

Wenn der Kulturingenieur eine grollere Fliche entwissert,

- s0 mag der Nichtfachmann bei dem Anblick der vielen Griben

auch den Eindruck bekommen, das sei ja keine Kunst, das Wasser
laufe auch ohmne Theorie abwiirts, und doch hiingt das Gelingen
einer Drainage nicht nur vom handwerksméifligen (man verzeihe
den gleichen Ausdruck) Nivellieren ab, sondern von einer ganzen
Reihe von Erwigungen, die fir den Laien Geheimnis sind. Und
wie frithere handwerksmiflige Drainagen eine Quelle von Verdruf;
geworden sind und die Entwiisserungen diskrediert haben, so auch
Vermessungen, die von Leuten ausgefiithrt wurden, denen die Fihig-
keit wissenschaftlichen Denkens und Erkennens abging. Es handelt
sich bei den Katastervermessungen nicht nur um die Genauigkeit
der Operationen, welche als solche bei den heutigen Anforderungen
schon wissenschaftliche Erwiigungen voraussetzen, sondern auch um
die Sorge fiir eine rationelle Nachfiihrung, welche die Auswahl
der giinstigsten Moglichkeiten fiir das Netz der Aufnahmslinien
bestimmt, so daf die unvermeidlichen Verschiebungen bei wieder-
holten Mutationen zu einem Minimum werden. Herr H. St., der
die Verhaltnisse in Wirttemberg als mustergiiltig hingestellt hat,
moge sich einmal erkundigen, welche Erfahrungen man dort mit
der handwerksmiifdigen Absteckung der Aufnahmslinien der vor
zirka 60 Jahren durchgefithrten Landesvermessung macht.

Es ist schon wiederholt auf die grofien Kosten hingewiesen
worden, welche die noch ausstehenden Katastervermessungen der
Schweiz yerursachen werden. Die bisher genannte Summe ist sehr
betrichtlich und wird, das ist keine Frage, erheblich tiherschritten
werden. Aber sie ist nicht unerschwinglich und nicht zu grob,
wenn die Vermessungen als Grundlage volkswirtschaftlicher Mals-
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regeln ausgeniitzt werden. Unverantwortlich aber wire es zu
nennen, wenn mit dem grofsen Aufwande nicht durchaus einwand-
freie Operate erhiiltlich wiirden.

Die Garantie gegen ein Mifllingen unserer Landesvermessung
liegt in einer richtigen Organisation derselben und in einem auf
der Hohe seiner Aufgabe stehenden, gewissenhaften Geometerper-
sonal. Fiir die Organisation ist ein dufderst schitzenswerter Bei-
trag durch den Entwurf einer ,eidg. Instruktion fir die Aus-
fithrung der in Art. 950 des schweizerischen Zivilgesetzbuches
vorgesehenen Grundbuchvermessungen“, bei dessen Feststellung
auch Ingenieure mitgewirkt haben, geleistet worden. Dieser Teil
der Aufgabe kann als erledigt hetrachtet werden. Die Bildungs-
frage steht noch often, aber alle diejenigen, die berufen sind,
dariiber das Wort zu ergreifen, sind darin einig, daf ein grofier
Schritt nach vorwirts getan werden mufs. Uber das Mafy desselben
will ich mich hier nicht aussprechen, hege aber die Hoffnung, dafs
diejenigen, die zu einer Beschlufifassung berufen sind, weitsichtig
und ohne Voreingenommenheit auch in die Zukunft blicken werden.
Dafy die .,Standesfragen® bei solch hochwichtigen EntschlielSungen
zuriicktreten missen, versteht sich wohl von selbst. Stambach.

Ausbildung der Geometer.

Von E. Fischli, Konkordatsgeometer am Vermessungsamt Ziirich.

Unter diesem Titel findet sich in der ,Schweiz. Bauzeitung*,
Nr. 26 1909, eine Korrespondenz H. St., begleitet von einer An-
merkung der Redaktion der Bauzeitung. Wir mochten die ein-
gehendste Aufmerksamkeit eines jeden Geometers auf den Inhalt
beider Artikel hinlenken, klirt doch besonders die Redaktions-
Anmerkung sehr dahin auf, was von seiten des Ingenieurs fiir die
Hebung unseres Standes als notwendig betrachtet wird. Anschlies-
send, in derselben Nummer, begegnen wir im Protokoll des ziirch.
Ingenieur- und Architektenvereins dem Verlangen des Ingenieurs,
in der Schulfrage gehort zu werden, bevor vom schweiz. Schulrat
hieritber Beschliisse gefalst werden.



	Zur Aufklärung (Bildungsfrage)

